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15. Änderung des Flächennutzungsplanes  
"Naturfreundehaus Grafhorn"
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§§ 3 (2) + 4 (2) BauGB

Maßstab 1:20.000

Stadt Lehrte, 15. Änderung des Flächennutzungsplanes

Planzeichenerklärung Änderungsbereich:
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Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formschriften gemäß § 214 BauGB beim beim Zustandekommen 
der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Lehrte, den___________ ......................................
    Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Lehrte hat den Bebauungsplan Nr. 03/20 in der Gemarkung Arpke, mit örtlichen 
Bauvorschriften nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 
____________ als Satzung (§ 10 Abs.1 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Lehrte, den ___________ ......................................
    Der Bürgermeister

Inkrafttreten

Die Erteilung der Genehmigung der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde gemäß § 6 Abs. 
5 BauGB am _____________ im gemeinsamen Amtsblatt für die Region Hannover und die 
Landeshauptstadt Hannover Nr.___ bekannt gemacht.

Die 15. Änderung des Flächennutzungsplanes ist damit am _____________ wirksam geworden.

Lehrte, den______ ......................................
    Der Bürgermeister

Genehmigung

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ist mit Verfügung (Az: __________________________) 
vom heutigen Tage gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

Lehrte, den ___________ ......................................
    Der Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Der Rat der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am 29.11.2023 dem Entwurf der Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie der Begründung dazu zugestimmt und seine öffentliche Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 
___________ ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf der Änder des Flächennutzungsplanes und die Begründung dazu haben vom 
___________ bis zum __________ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit 
Schreiben vom _______________ Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum ________ gegeben. 

Lehrte, den ___________ ......................................
    Der Bürgermeister

Verfahrensvermerke
Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Lehrte hat in seiner Sitzung am 09.11.2022 die Aufstellung der Änderung 
des Flächennutzungsplanes beschlossen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
29.11.2022 bis zum 09.01.2023.

Lehrte, den__________________ .....................................
    Der Bürgermeister

Planverfasser
Der Entwurf des Bebauungsplanes  Nr. 03/20 "Naturfreundehaus Grafhorn" in der Gemarkung Arpke mit 
örtlicher Bauvorschrift wurde ausgearbeitet von:
Dipl.-Ing. Karin Bukies
Stadtplanerin
(Architektenkammer Niedersachsen / SRL)
Planungsgruppe Stadtlandschaft 
Lister Meile 21, 30161 Hannover

Hannover, den _________________
.......................................

gez. K. Bukies
Dipl.-Ing. Karin Bukies

Plangrundlage
Kartengrundlage: Automatisierte Liegenschaftskarte ALK
Maßstab: 1:1000
Gemeinde: Lehrte, Stadt
Gemarkung: Arpke
Flur: 3 Flurstücke: 1/4, 1/5, 3/2, 678, 1082/1 und 1093/1

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung 
         

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand:____________). Sie ist hinsichtlich 
der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch Einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu 
zu bildenden Grenzen in die Öffentlichkeit ist einwandfrei möglich. 

Lehrte, den__________________
............................................................
    Unterschrift  öffentlich
    bestellter Vermessungsingenieur

© 2022    Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen Regionaldirektion Hannover

Präambel und Ausfertigung
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), letzte Änderung vom 08.08.2021 (BGBl. I S. 1728) i.V.m. § 58 Abs. 2 des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i.d.F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576),
letzte berücksichtigte Änderung vom 10.06.2021 (Nds. GVB. S. 368) hat der Rat der Stadt Lehrte die 13.
Änderung des Flächennutzungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung und deren Begründung mit
Umweltbericht, beschlossen.

Lehrte, den__________________ ......................................
    Der Bürgermeister
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